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Lib. II. Cap. I.
VondemErtz-Bischoff und Lhur-Fürstm

zu Mayntz1 dessen Hoheit/ Regalien
und Ländern.

Nter denen Chur-Fürsten hat Chur-Mayny die erste
Stelle/besage folgenden Vers:

‘Trevirü atate7 fid rerum proprietate
Gaudet Agrippinâsed honore Moguntina prima.

und hat den Titul als Ertz-Canyler durch Teutschland/
A.ur. Lull . c. 2. $ .2.0.3. $ . 2. CapituLLeopoIdiunt Josephs art.

42 . & 41 .
auch in Verwahr das Reichs-Arclüv, die Reichs-̂ lsrricul»und dessen
Documenta»

L.utg . R̂uland . de commijs.lib. / . c. 4 . n. 17.
und machet ihm das ReichsHof-Gericht/mit einem Eyd-Schwuhrver-
bündlich.

Thom . Michael defurüd . conclus. 2g . Lit .A.
stehet zu das Jus sigillandi oder Decreta zu signiretT.

Paurmei ft.. l. 2. dejurüd . Kom. lmperat. c. z. n.33.
ist Decanus des (Lhurfürstltchen Collegii, und dahero das Capitulum
oder die übrige Churfürsten/ wann das Reich ledig ist/beruffen ssln/for¬
mam Juramenti geben/ die Vota in der Kayserlichen oder Königlichen
Wahl coiiigirm/ und letzlichen auf Ersuchen/ das Seinige gleich An¬
fangs/ oder zu End geben.

Auv. ¥>xx\\. cap. 22. inprinc. & cap.3. $ .3.
Die Appellation von diesen ad Cameram Imperialem,wird/ wann die
Summa 400.Gulden übertrifft/zugelassen/ doch muß dagegen Juramen-
tum appellationis und sattsame Caurion pra:1iiret werden.

Privilegium Moguntino conceßum Anno Chr. 1321*Mynf. cens. r.
obs. 6, & cent. 2. obfjö. U j Da



*70 tib . It. Cap. T. V- n&<mChurfürsten zu Mapny/
Der erste Bischofs zn Mayntz war Willegisus , ein Praeceptor des

Kaysers Ottonis in . eines Wagners Sohn / aus Sachsen gebürtig/ der
es durch seine Tugend undGeschicklichkeit erhielte/dann er war ein Exem¬
pel der Bescheidenheit/ und ließ durch die Glücke-Veranderung sich nicht
verkehren/ in seinem Schloß ließ er allenthalben/ um sich seines geringen
Herkommens zu erinnern / ein &öö  mahlen / mit dieser Uberschrifft:
Willigis cogita qui sis » & qui fueris » oder / wie andere vermelden:
V^ illigis . ^ illigis , recole unde veneris , 6c prioris fortunae memor,
quis nunc sis, considera.

Knichen . cap. r. n. 6  j.  Bruschius cap. 2. de Ger man , Episcop.
Diese des Wiiligisi Demuth und Bescheidenheit/ kat seinen Nachfol¬
gern im Ertz B 'ßthum also gefallen/ daß sie gleichfalls das angemahlte
Rad v ^ iliigisi zu Ehren in ihrem Wappen genommen/ und biß aufheu-
tigen Tag / als ein Insigne dieses Ertz-VißthumS / behalten.

Clemens/ ein Jünger des heiligen Apostels Paul »/ ist der erste gewe¬
sen/ weicherm diesem Ertz-Bißthum den Christlichen Glauben gelehret

chat. Der Landgraf von Hessen/ dessen Stell der Ritter von Heisenstein
vertritt / ist Erb-Marschall dieses Ertz-Bißthums ; der Grafvon Veldentz/
dessen Stell die Freyherrn von Greiffenkiaue oder von Vollrath versehen/
Ervtruchseß / die Grafen von Schönborn / dessen Vicarius der Ritter von
Kornberg ist/ Erbschenck/ die Grafen von Stollberg Erb-Cammerer.

Lhur,Mayny liegt beym Absterben/ und der neuen Wahl eines
Römischen Kaysers ob/

0 Daß er das biotisication Schreiben davon innerhalb Monats-
Zeit 2 die notitia : an alle und jede Churfürsten abgehen lasse.

Aur . Bull . c. /.

2)  Daß er die Churfürsten/durch seine Gesandten und Länder biß
nach Franckfurth/ sicher begleiten lasse.

3)  Daß er ante Actum electionis die Churfürsten schworen las¬
se/und ihnen die Eyds -Pormul proponire/aber selbsien zu erst schwöre.

4)  Daß er die Wahl -Stimmen in der Ordnung fordere/sein Votum
aber gibt er als Decanus Electoralis Collegii zuletzt.

f)  Daß er durch seinen Cantzler etliche Tage vor der Wahl in Bey¬
seyn anderer Churfürstl. Gesandten den Magistrat und Burgerschafft in
e»ner Wahl -Stadt den Eyd der Treue schwören lasse. _

6) Daß er post collecta ä se V0ta seine dazu bestirnte Consiliarios
und 3. Consiliarios ex aula cujustibet Electoris , als Testes berusse/
und sie über den Wahl -Actuw Instrumenta publica aufrichten lasse.

7) Daß



_ dessen Hoheit/Eegalien und Ländern._271
7) Daß er nomine suo & reliquorum Electorum dem neu- it*

wählten Layser gleich nach der Wahl gratulire/ die von allen Churfür¬
sten revirl rte Capirularion übergebe/ und die Publication der Wahl
durch seinen Cantzler zu Papier dringen/ und durch einen Mayntzsscherr
Canonicum verrichten lasse.

8) Daß er von den Aachischen und Nürbergischen Gesandten die
Kayftrk. Kleinodien und Zierrath am Krönungs-Tage Frühe in der Sa¬
kristei) empfange.

9) Daß er die Salbung und Krönung nach dem Vergleich mit
Cökn airernarive verrichte.

x L̂ximilianusI.nenmt in einem Diplomate den Churfürsten zrr
waynr;/ als Decanum des Chmsürstl. Collegii, öfn Ddristen Chur¬
fürsten. Der heilige Lonisacius Apottolus ward vom Pabst Orego.
rio lll. Anno 731, zum Ertz-Bischoss gemacht/ und zehlet man biß auf
ihn 40. BischM. Wegen dieses Alterthums schreibet man selbst vor»
Rom/ der Heilige Stuht zu Mayny. Die Suffraganei dieses Ery-
Sttssrs sind die Bischöffe von Srraßburg / Gpeyer/ würtzburg/
Hilverherm, Erchstädr/ paderborn/ Augspurg/ Costniy/Worms/
Chur. Kayfer OrroI. hat das Ery-Canyler-Ampr zu ewigen Zel¬
ten auf das Ery-Griffr Mayny geleget. Das Reichs-Arcdiv, wek-
chesChur-Mayntz uMer sich hat/ ist eigentlich zu reden dreyerley/1) was
zur Reichs-Cantzley gehöret/ das befindet sich zuMayny/ 2) was zur
Reichs-Hof-Cantzeley gehöret/ befindet sich zu Wien / worüber der
Reichs-Vice Cantzler die Direction hat. 3) Was bey dem Kayferk»
Cammer-Gerichte ist/ worüberChu- lYlaynts  einen besondern Ver¬
walter halt/ und ihm besoldet. Auf denen Reichs-und Depurarionz-
Tagen ist er Director, und empfanget aller Gesandten und Bevollmäch¬
tigten Creäirive, Xtemorialien/ Schreiben und prorsitarionen. Er
antwortet auch im Namen der fambtlichen Reichs-Scande auf den
Kayftck.Vortrag. Es stehet ihm ftey den Reiche Hof-Rath/ und die
Reichs-Eammer zu visniren/wenn er will. Die Reichs-Post stehet unter
seinem Schutz undDirection. Jin Chur-RhemischenErayß ist er allein
ausschreibender Fürst und Director»hat die Stapel-Gerechtigkeit/ kan
die Reichs-Pfandschafften einlösen. Privilegium Maximiliani 149s.
Daß die Mayntzische Unterthanen/ ohne ausdrückliche DerwilligunK
ihres Landes-Herrn sich in keines andern Herrn Schutz begeben dörfferr.
drivil.Maximilian! 1498. Von AngriffderUbeltl-aterin alieno rer-
rirorio. Er hgt auch privilegia contra omnia privilegia ipüus juri

CGMV»



272 Lib.II. Cap.I. Von dem Churfürsten zu Mayny,__
contraria de Anno 1486. 1495. 1507. 1516. Mayny ist auch bißwei-
len Kayserlicher Stadthalter gewesen. 8olius Mogumini Cancella¬
rie & Secretarius sitzen über Tisch mitten in»Saal bey Proposition
und Abschied des Reichs-Tages. Lhur-Mayny allein auch und dessen
Cantzeley hat alle Ansagen/ und befiehlt solche dem Erb.Marschall. Der
Maynyische vireÄor didtiret alle Schrifften und eingegebene Sa¬
chen/ und communiciret solche. Das Mayntzische protocoll wird das
Reichs-Protocoll genennet/ worauf man sich als ein Authenticum be-
ruffet; wenn andere protocolle discrepant sind.

Vermöge des privilegii Maximiliani de Anno 1509. hat er an
dem Kayserl.Hofe allezeit seinen Reichs-Vice-Cantzler/welcher dem Kay-
ser und ihm zugleich schwöret. Der Maynyifche Canyler oder vjre-
dtor reterirt allezeit zu erst zum Fürsten- Rath / wann das Churfürstl.
Collegium den Fürsten-Rath zurKelation erfordert.

vid . Calp. Brufchius in Episcop. Germ.  Lc Nie . Serrarius rerum
Moguntiacarumpr&cipuus scriptsr.  Limn . T. 1P . L. 111. c.
4.  Spreng, in Synopfic. p.

Der jetzige Churfürst von Mayny heisset Cotharius kranciscu,»
aus der uralten kamilia der Freyherren von Schönborn / gebohren
den 24.Septemb. Anno 1655. wurde Churfürst den 30.Martii Anno
1695. residitef zu Mayny. Sie bedienen sich in Dero Schild sechs
Stein oder Zieglein/ und indessen Mitten ein absonderliches Wapp-
lein/ so das Jnsiegel der Gchöndornifchen kamilia anzeiget. In dem
1. und6. Quartier befindet sich ein schwacher Löw mit einem silbernen
Bande/überzogen im güldenen Felde/ und enthalt das Bamdergische/
das 2.und yte/ welche ein silbernes Rad mit sechs Speichen im rothen
Felde exhibiren/ das Chur-Maynyische Wappen; das z.uni)4te
gehöret zudem Schöndornischen Wappen / Weinspergischund Hep-
penheimischen lnügnien/ oberhalb des Schilds zeiget sich das mit einem
Creutz gezierte Chur-Hürel/ mit beyderseits Creutz-weis in einander ge-
schranckten Bischöfflichen Stab und blossem Schwerdt/ welches ein Zei,
chen der Geist-und Weltlichen Jurisdidtion ist. Die Lande des Lhur,
fürsten von Mayny sind folgende:

1) Das Rhein-und Mayngau/ worinnen die Haupt-Stadt
Mayny.

2) Sechs Aempter in der Berg-Strasse: Densheim/ Heppen,
heim /Lorsich/ Morlebach/ Poppenheim und Srarckenberg/

welch



dessen Hoheit / Regalien und Landern. _ 27z

welche Anno 1462. an Chur -Pfaltz verpfändet/ aber/eil demWestphq-
lischeu Frieden vom Ertz-Stifft Mayntz wieder eingelöset worden.

3) In der Pfaltz Gernsheim und Sobernheim.
4) In Hessen Amelburg / L- iylar / rTkumburg / und der dritte

Theil am Stadtgen und der Gan -Erbfchafft zu Trefurr.
5) D s so genannte Eichsfeld/oder Sttich Landes zwischen Hes-

. sen und Thüringen/gegen dieBraunschweig -Grubenhagische Grantzen.
6) Die Grafschafft Lönigstein.
7) Em Theil der Grafschafft Retneck.
8) Die Stadt Erssnrr / Dingen und Hochstart am Mayn.
9) Besitzt Thür , Mayny das Ampt Ober - Lohnstern am

Rhein/Lraura oderLraurhetm an derJaxt / und Bijchoffsheim an
der Tauber.

Des Ertz- Stiffts Einkünffte werden auf 90002 . Thaler grösten
Theils vonWeingefallengeschatzet/ausgenommen was von denen Zöllen/
Lehens-Ertragen / Steuren / Erbgefallen und andern Anlagen einkommt/
und einige Tonnen Goldes imporriret . ,Hat42 . Dom -Herren / welche
alle ihren Adel von r6 . Ahnen beweisen müssen.

Lib. II. Cap. II.
Bon dem Ertz-Bifchoff und Lhur-Fürsten

zu Trier/ dessen Hoheit/ KeZalien und
Landern.

^Er andere in dem ChurfürstlichenGollegio ist der Ery -Dischoff
J und Lburfüi st von Trier / und ist durch Frankreich oder das
^ Arelatische Reich / welches in velpbinar , Burgund / Landvon

Marsilien / der Schwell ; ' Lothringen/Savoyen bestanden / und von K.
Carolo IV. in einer Mahlzeit/ in dem Dorffe Villa nova bey Avignon,
dem König in Franckreich übergeben worden / Ertz .Tanyler . Es ist
unter denen Publidften ein grosser Streit / was 9« Galliam solle ver¬
standen werden / obGailiaBdgica itzo der Burgundische Crai)ß / oder
Regnum Arelatense . Wir aber bleiben bey dem letztem.

v.kreber . a6 ketr . 6e Anstlo L*U. c.i . p.164. CrufiusL .P .p.III.
Aventin .Bojor.Htßor . L . f 'L Mallinkrot . de Archicanceü.

Juris Publ,I. Theil. M M
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